
DDie evangelischen Kirchen des Königreiches
Preufßen (abgesehen VON Schlesien) un:! Friedrich 11}

OI Albrecht Beutel

Zur eit Friedrichs des Grofßen prosperlerten 1M Königreich Preufßen drei Vallı-

gelische Konfessionskirchen in schiedlicher Koexistenz. Sie profitierten allesamt
VO  —_ der pragmatischen Toleranz, die der freisinnige König ıin Sachen des Glaubens
Un Aberglaubens praktizieren beliebte. „Hinsichtlich der Moral“, gab im
Jahre S] wIssen, „unterscheidet S1IC keine Religion erheblich VO  - der anderen.
So können S1€E alle der Regierung gleich recht se1n, die folglich jedem die Freiheit
lässt, den Weg um Himmel einzuschlagen, der ihm gefällt”“. Solche Großherzig-
keit schloss im Einzelfall zynische Verachtung un: verletzenden pott, W1E INa  am

weifß, keinesfalls a4us Als ein märkischer Landpfarrer den Önig Beihiltfe fur
einen agen gebeten hatte, den ZUr Versorgung seiner Gemeinde
benötige, erhielt als ÄAntwort den biblischen Hinweis, Jesus habe durchaus nicht
SCSART „‚fahret hin in alle Welt, sondern gehet ın alle Welt“® Gleichwohl je{s sich
Friedrich {l 1m Großen un (sanzen auch in den Religionssachen seines Landes
VOoONn kluger Staatsräson leiten, greifbar CEWA in der durch ihn veranlassten kirchlichen
Strukturreform VO  3 1750 oder, 32 Jahre spater, seinem autoritativen Eingriff in den
Berliner Gesangbuchstreit Vo  an beidem wird nachfolgend kurze Rede se1in.

Die Existenz der evangelischen Kirchen in Preußen Friedrich dem Grofßen
ISt eın aufßerst vielschichtiges Phänomen. Indem WIr Aufmerksamkeit Jetzt auf
einıge der wichtigsten Aspekte eschränken, Ma der Urientierung förderlich se1n,
zunächst knapp den organisatorischen Rahmen skizzieren 43 U1n daraufhin die

Vorgetragen ALl September 2012 auf der em Titel „Friedrich 1L on Preufsen Unı
die Kirchen“ stehenden gemeinsamen Tagung der ereine $ür Berlin-Brandenburgische un
Schlesische Kirchengeschichte ın Berlin.

FRIEDRICH DER GROSSE, Denkwürdigkeiten ZUXFE Geschichte des Hauses Brandenburg
(in OLT |Heg.] Die Werke Friedrichs des Großen, E 1913), 201

Zit. ach MÖLLER, Toleranz a1S „zärtliche Mulrtter“. Kirchen und Konfessionen im Zeit-
alter der Aufklärung und der religiösen Indifferenz 1740 bis (in C1 HEINRICH |Hg.| Tau-:
send Jahre Kirche in Berlin-Brandenburg, 1999, 325-362); 353:; Neben diesem Beitrag VO!  > Möller
sind CISUICGE Ürientierung ebenfalls instruktiv: NEUGEBAUER, Absolutistischer Staat nd
Schulwirklichkeit in Brandenburg-Preufßen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission

Berlin 62),; 1985Sn ITHADDEN, Die Geschichte der Kirchen und Konfessionen (in
NEUGEBAUER |He.] Handbuch der preufßßischen Geschichte Vom Kaiserreich ZU 20. Jahr-

hundert nd Große Themen der Geschichte Preußens, 2001, ET 570576
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Lage des damaligen Pfarrerstandes in der Mark 2 sodann signifikante Konkretio-
N  — des kirchlichen Lebens (3 und, durchaus exemplarisch, Zwel in breiter Offent-
lichkeit AauUSSELTASCHNC Lehrstreitigkeiten in bündiger Konzentration bedenken (4.)
Schliefslich so einigen prominenten Beispielen das kirchliche Totengedenken
den 1786 verstorbenen Monarchen andeutender Vorführung kommen P

Strukturen

Die 1613 durch den Konfessionswechsel des Kurfürsten Johann Sigismund AauS-
gelöste reichsrechrtliche Kuriosität, AaSS in Brandenburg das Herrscherhaus un die
Beamtenelite der reformierten Glaubensrichtung anhingen, die Jandsässige Bevöl-
kerung jedoch weithin em lutherischen Bekenntnisstand zugehörte, pragte auch
ZULE Mirtte des 18. Jahrhunderts och unvermindert das Feld

Im Jahre 1740, als Friedrich I1 seinem verstorbenen Vater Friedrich Wilhelm
als König VO  — Preußen nachfolgte, wurde für alle Provinzen der borussischen Mo-
narchie ine Kirchenstatistik erstellt*. Demnach bestanden damals iM preufßischen
Staat 2.671 lutherische Kirchengebäude, denen noch 191 deutsch-reformierte,

französisch-reformierte und 234 katholische Gotteshäuser hinzukamen. Die-
L  ; Proportionen entsprach die Auffächerung des Bekenntnisstandes: Die utheri-
sche Konfessionskirche vereinte 89,6 Prozent der Bevölkerung, während 2}
Prozent der preufßischen Einwohner dem deutsch-reformierten un! 0, Prozent
dem französisch-reformierten Bekenntniszweig angehörten. Die Privilegierung des
reformierten Protestantismus lässrt sich schon daraus ersehen, A4SSs ein lutherischer
Pfarrer im Landesdurchschnitt für S22 Seelen Verantwortung trug‚ ein reformier-
ter Prediger dagegen lediglich für {WA 265 Seelen. Die Neumark verzeichnete iım
Stichjahr 1740 neben 300 lutherischen Gotteshäusern NUur NCUuN deutsch-refor-
mierte Kirchen, dagegen weder eın katholisches noch eın französisch-reformiertes
Gotteshaus. Hier, aber auch blieb das Problem der Koexistenz verschiedener
christlicher Konfessionen für die Bewohner des Landes 1lso einigermaisen abstrakt.

Seit 618 institutionalisierte sich das landesherrliche Kirchenregiment Bran-
denburg-Preufßens im Geheimen Rat, zunächst eın Minister, Friedrich I1
ann Wwel Minister für das Dezernat der geistlichen Angelegenheiten zuständig

Von 1er aus wurden die seIt dem Ende des Jahrhunderts als Exekutiv-
OTrSganc entstehenden konfessionskirchlichen Oberkonsistorien IMI1t Weisungen
versehen und kontrolliert.

Vgl BEHRE, Geschichte der Statistik in Brandenburg-Preussen bis ZUr Gründung des
Königlichen Statistischen Bureaus, Berlin 1905, 299
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Die französischen Protestanten, die SEIt 1685, ach der Aufhebung des Fdikrts VON

Nantes, vermehrt nach Brandenburg einstromten, kamen dort VO  - Anfang in
den (senuss kirchlicher Selbständigkeit. Bereits 694 wurde innerhalb der franzö-
sischen Kolonie die Commission ecclesiastique etabliert und sieben Jahre spater in
den ang eines dem tranzösischen Departement des Justizministeriums unterstell-
ten Oberkonsistoriums erhoben. ach diesem Vorbild erhielten 713 auch die
deutschen Reformierten als oberste Kirchen- un Schulbehörde in den preufsischen
Provinzen (mit Ausnahme VO  ; Kleve, Mark und Ravensberg) das reformierte Kir-
chendirektorium. Daneben existlierten keinerlei den lucherischen Provinzialkon-
Ssistorıen vergleichbare regionale Kollegien. Die reformierte Kirche iın Preufßen War

also betront zentralistisch Organısiert,. ber die Besetzung ihrer Pfarrstellen verfügte
der König direkt: CIrSLEe 768 delegierte Friedrich {{ die Vergabe der weniger wichrti-
sch Pfarrstellen ann in die zustimmungspflichtige Kompetenz des reformierten
Kirchenkollegiums.

Spätestens selit 736 bestand als Abteilung des Justizministeriums das Geistliche
Departement. 7 wei Minister standen ihm VOTIL,; der iıne als Abteilungsleiter für
reformierte Angelegenheiten, der andere ıne apartc Arbeitsteilung! als
Dezernent für lutherische un katholische Belange. Die damit volizogene Oompe-
tenzverlagerung WCS VO Geheimen Rart verstärkte sich noch, als Friedrich H 763
die Ausgliederung des Geisrtlichen Departements aus dem Justizministerium —_

WIeS. Dem stand nichrt CNTISCHCNH, dass 1748 1mM Rahmen der VO Großkanzler
amuel VO  - Cocce]i durchgeführten Verwaltungsreformen die Reste der geistlichen
Gerichtsbarkeit, die namentlich Ehe- und Predigersachen bertraten, dem Kammer-
gericht überwiesen wurden, ohne dass übrigens eın kirchlicher iderstand
diese Ma{fißnahme aktenkundig geworden ware.

Beim Regierungsantritt Friedrichs I1 wurde die lutherische Landeskirche iın
Preufßen VO  — mehreren dezentralen Behörden geleitet. In Berlin residierte das kur-
märkische, in Kustrin das neumärkische Provinzialkonsistorium, daneben gab
Konsistorien einzelner Herrschaften WI1E beispielsweise in Sonnenwalde, Brühl oder
Lübben?. Sie W:  5 obwohl allein für die lutctherische Kirche zuständig, allesamt
auch VO  _ reformierten geistlichen RKäten besetzt. ın Gesuch der lutherischen gelst-
lichen Rärte Berlins sSOWwle der dortigen Pfarrer VO 21 Dezember 722 das
Ernennung eines Iucherischen Konsistorialpräsidenten, Entlassung der reformierten
Mitglieder aus dem Konsistorium und Aufhebung der reformierten Zensur gebeten

Vgl IHEMEL, Die Mitglieder und die Leitung des Berliner Onsistoriums VO: Regie-
rungsantritt des Kurfürsten Johann Sigismund 1608 bis ZUrLC Aufhebung des Königlichen TEU-
Bischen Oberkonsistoriums 1809 41, 1966, 2l
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hatte, WAar völlig erfolglos geblieben“®. ISt 1764 sollte MIt Ernst Friedemann VO  -

Münchhausen eın Lutheraner als Konsistorialpräsident eingesetzt werden.
Das urmärkische Provinzialkonsistorium wurde VO zuständigen Minister als

dem Präsidenten und, ihm ZUTr Seite, einem Vizepräsidenten geleitet. Hinzu amen
vier welrliche (in der Regel juristische) un Tre1l geistliche Räte, deren Sitze dem
reformierten Oberhofprediger SOWIE den St Nikolai und St. Perri amtierenden
lutherischen Pröpsten der Doppelstadt Berlin-Cölln zustanden. W.ährend der
Regierungszeit Friedrichs I1 diese Stellen allesamt namhafrt besetzt. Als
Oberhofprediger folgrte August Friedrich Wilhelm Sack bereits 1741 auf Daniel
Ernst Jablonski. Die Propstei VO  —; St Nikolai versahen nacheinander Michael
Roloff, Johann Ulrich Christian Köppen und der führende Neologe Johann
Joachim Spalding. Als Cöllner Propst stand Nal 1742 Johann Peter Sußmilch, der
bei Francke, Breithaupt un:! Lange in Halle studiert, sich ann aber entschieden
der theologischen Aufklärung zugewandt hatte, 1m Amt ach seinem Tod 1767 fiel
die Sukzession auf den bedeutenden, MI Spalding menschlich und tachlich CHS
verbundenen Neologen Wilhelm Abraham Teller.

Am 11 Maärz 1749 starb der letzte Präsident des kurmärkischen Provinzial-
konsistoriums, der Ftatminister Christian VO  —_ Brand, wenig spater auch der Vize-
präsident Friedrich VO  ; Reichenbach. Daraufhin WwIES FEriedrich seinen
Gro{fikanzler all, iıne zentralisierende Modernisierung der lutherischen Konsisto-
rialstruktur vorzubereiten. Auf der Grundlage eines Gutachtens, MIit dem wel
Berliner Pfarrer beauftragt hatte, entwartCocceji den Plan einer für Sahız Preußen
(mit Ausnahme VO  — Schlesien‘) zuständigen lutherischen Zentralbehörde. Im Mai
A0 signalisierte iıne Kabinettsorder grundsätzliches Einverständnis, 1m August
ieds der Önig bereits die Erledigung der Angelegenheit anmahnen. DE Sep-
tember 1/50 konnte Cocce]i vermelden, die Einrichtung des u«cCIi lutherischen
Oberkonsistoriums se1 weitgehend abgeschlossen. Als Präsident War arl Ludwig
VO  - Danckelmann, als Vizepräsident Diedrich Hermann VO.  — der Schulenburg
verpflichtet worden. Die welrlichen und geistlichen Räte des ten kurmärkischen
Provinzialkonsistoriums wurden in die NCUC Behörde übernommen, ergänzend
traten als geistliche are die Berliner Pfarrer Nathanael Baumgarten un Johann
Julius Hecker hinzu.

ıne 1m Oktober 750 erlassene Instruktion regelte die Zuständigkeiten der
Zentralbehörde, die 1im 18 Jahrhundert merkwürdigerweise niemals das

Vgl 4a0 105
Das schlesische Oberkonsistorium unterstand unmittelbar dem Geistlichen Spezialdepar-

fement für lutherische und katholische Angelegenheiten.
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Beiwort „königlich‘ trug‚ sondern AULrC als das „kurfürstliche Oberkonsisto-
rium“ tituliert wurde. Als Oberbehörde aller preufßischen Provinzialkonsistorien
oblag ihr zugleich die Funkrtion des seitherigen kurmärkischen Provinzialkonsisto-
rNums. Dergestalt hatte das Oberkonsistorium die Anstellung der Iutherischen Pre-
diger 1MmM Land vorzunehmen, ferner Lehre un Wandel aller Pfarrer, Kandidarten
und Studenten der Theologie beaufsichtigen. Die Bestallung der lucherischen
Schulmeister in Preußen, die kirchliche Rechnungsprüfung und die Begutachtung
VO designierten Theologieprofessoren kamen och jeweils hinzu. Alle Mitglieder
des Oberkonsistoriums hatten das Recht den Sitzungen der Provinzialkonsistorien
beizuwohnen un ın deren Aktenführung Einsicht ZUuU nehmen.

Das Leitungsgremium LTaLt jeweils 4A1l Donner. StagvOr' mittag in em 1735 DE

bauten CUHucCcH Kollegienhaus Ecke Friedrichstraße Unter den Linden zusahmen.

Die Konsistorialräume befanden sich in der Ersten tage; sS1e umfassten einen Saal
un die Partenstube, VoO  - der AUS5 IiNnNan aufen Balkon un in den Audienzsaal SC-
langte SOWI1E in die Räume der Registratur. ach dem Beispiel des Reichsfürstenra-
LCSs ın Regensburg lag rechts VOIN Chefpräsidenten die Bank der geistlichen, links
VO  ; ihm die der welrlichen Rärte.

SeIit den 1760er Jahren WAar das Oberkonsistorium eindeutig VO  —_ Kräften der
cheologischen Aufklärung dominierrt. 786 im Sterbejahr Friedrichs Hz umftasste

fünf welrtliche un sechs geistliche Räte. Neben dem Konsistorialpräsidenten
Thomas Philipp VO  - agen safßsen auf der welrtlichen Bank der bedeutende Gym-
nasialdirektor Friedrich Gedike, ferner arl Franz Vo  ; Irwing, Joachim Friedrich
Von Lamprecht un: Johann Christoph Nagel Als geistliche Rärte wirkten die
Neologen Friedrich amuel Gottfried Sack, der VO.  > seinem Vater das Amt des
reformierten Oberhofpredigers übernommen hatte, ferner die beiden Pröpste Spal-
ding und Tehler, azu die neologisch gesinnten Pfarrer Anton Friedrich Büsching
und Johann Samue|l Dirterich Einzig Johann Esaijas Silberschlag, den Inan 768
in die Nachfolge des verstorbenen Hecker berufen hatte, konterkarierte in seiner
dezidiert spätpietistischen Prägung den ANSONStEN einhellig neologisch temperlerten
Konsens. enige Jahre spater, In den Bedrängnissen der Woellnerschen Reaktion,
die freilich ISE Jenselts der uns interessierenden Geschichtsperiode aufkamen, sollte
Silberschlag als einziger Oberkonsistorialrat dem restauratıven König FEriedrich
W ilhelm E eın willfährig ergebener, seine konsistorialen Kollegen hemmungslos
brüskierender Handlanger sein

Vgl WIGGERMANN, Woellner und das Religionsedikt. Kirchenpolitik und kirchliche
Wirklichkeit im Preufsen des spaten Jahrhunderts BHTh 150), JTübingen Ü, 189— 91 ıL

passım.
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Pfarrerstand

An pastoralem Nachwuchs bestand in der Mitte des Jahrhunderts eın Man-
gel Das lag nicht zuletzt den MIt dem Pfarramt verbundenen sozialen Auf-
stiegspotentialen. Während im Zeitalter der Aufklärung CeLWA Prozent aller
preufßischen Prediger Aaus Pfarrhäusern STAMMETCCN, rekrutierte sich deren Mehrzahl
415 anderen Schichten, vornehmlich der mittleren Verwaltungsebene, dem städti-
schen Handwerk und Handel!?. Etwa die Hälfte aller Pfarrerssöhne wandte sich WIeE-
derum anderen Berufszweigen un: bevorzugte dabei die gesellschaftlich höher
stehenden Gruppen der Juristen un: Hochschullehrer oder auch andere bürger-
liche Funktionsträgerschaften.

Angehende protestantische Prediger hatten in Preufßen weder eine Mindeststu-
diendauer och eın akademisches Abschlussexamen 1absolvieren. Die zwischen den
Pfarrern und den oberen Kirchenbehörden als vermittelnde Instanz rangierenden In-
spektoren konnten das EXAMEN P7’0 licentia ConcCLONANdI abnehmen. Diese Prüfungs-
leistung praktisch nicht verfehlen: entsprechend WeIlt klafften deshalb die
Zahlen der Kandidaten und Pfarrstellen auseinander. ISt bei der Einweisung in ine
Predigerstelle INussten die Kandidaten dann auch das EXAMEN P7’0 MAUNLSLEYLO ablegen.
Solche Einweisung erfolgte 1n den Stiädten auf Vorschlag des Magistrats, auf dem
Lande dagegen zumelst auf Anregung des Patrons. Wer auch immer ine Kirche CI-

baurte oder hinlänglich dotierte, desgleichen ine verfallene oder VeErarmte Kirche WI1E-
der aufbaute oder VO.  — dotierte, erlangte dadurch das Recht Zzu Patronat!©.

Anschaulich 1St, 1n dieser Hinsicht, das Beispiel des jungen Johann Christoph
Woellner. Als Sohn eines märkischen Pfarrers 1732 geboren, UNtLErzZOg sich his
1752 in Halle einem zweijährigen Theologiestudium. Dann kehrte zwanzigjäh-
ng in das Elternhaus ach Döberitz bei Spandau zurück. enigspater nahm der
Generalmajor August FEriedrich VO  s Itzenblitz als Hofmeister seines Sohnes ach
rofs- und Klein-Behnitz im Havelland. Weil sich Woellner ewährte und der Orts-
geistliche verstorben WAar, berief ihn der als Patron dazu berechtigte Itzenplitz 1754
ZzuU Pfarrer des Ortes. Das Berliner Konsistorium verweigerte allerdings seine Sa1-
stiımmung, da Woellner damals das kanonische Alter och nichrt erreicht hatte. Vom

Februar 1738 datierte namlich das durch Cocceji im Auftrag des Königs

Vgl SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit in der Frühneuzeit. Deren Anteil
der Entfaltung ftrühmoderner Staatlichkeit und Gesellschaft Dargestellt Beispiel des Für-

Braunschweig-Wolfenbüttel, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und der Stadt Braun-
schweig 62), Gütersloh 1996, 6—

Vgl WIGGERMANN (s Anm 66%€.
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verfügte „Patent, da{fs künfftighin kein Candidatus Theologiae, 5C Yı WCECI wolle
U1l} wurcklichen Predigt-Amt befordert werden solle, welcher nicht das fünffund
zwantzigste Jahr zurück geleget har“!! Dies galt ür alle deutsch-reformierten un:
lutherischen Kandidaten: für den französisch-reformierten Pfarrernachwuchs WAar

eın entsprechendes Reglement bereits 1im Vorjahr Nun ersuchte der
Patron Itzenblitz den Önig aufdirektem Wege ine Ausnahmegenehmigung.
Bereits WwWwel Tage spater wurde der Dispens erteilt, woraufthin das Konsistorium die
Wahl Woellners umstandslos approbierte. Partronale Gönnerschaft hatte hier, Ww1ıe
auch in ungezählten anderen Fällen, den Weg in das Pfarramt geebnet.

Hinsichrlich ihrer Breitenwirkung kam damals in Preufßen den Pfarrern kein
anderer Stand auch Aur annähernd gleich. Da Inanh für die Mitte des 18 Jahrhun-
derts noch immer VOoNnn einem auf 8() Prozent Zu beziffernden Anctceil lese-
unkundiger Bevölkerung ausgehen kann, besaßen die Pfarrer, zumal auf dem Lande,
1n praktisch konkurrenzloses Bildungs- und Infor mationsmonopol. Dadurch Van-

clerte ihr Stand um entscheidenden Multiplikator modernen Denkens un die
Kanzel dementsprechend einem „Kartheder der Aufklärung“"“. Dabei reichte das
aufklärerische Interesse der Pastoren meIlst weılt über den cheologischen Rahmen
hinaus. Die Auffächerung der Bibliothek, die corg Wilhelm Wegener 1692-
1765), der Jahre hindurch in Germendort bei Oranienburg als Pfarrer amtiert
hatte, bei seinem Tod 765 hinterliefs, INnas dafür als symptomatisch erscheinen:
Neben theologischer Fachliteratur encthielt seine Büchersammlung ansehnliche Ab-
teilungen für Philosophie (15,6%), Naturwissenschaften (10,6%), Länderkunde
IGeschichrte (7)9%)‚ Sprachwissenschaft (6,5%) und antike SOWI1E Zzeit-

genössische Literatur nıiıcht VErSESSCH die zahlreichen Bände über Astro-
logie, Alchemie und agie (7,:4%)

ihrer Versorgungslage!“ blieben die Pfarrer allerdings CNS die wirtschafrtlichen
Lebensverhältnisse der mittleren Srtände gebunden. Von ihren Patronatsherren,
bisweilen auch VOo  a der Gemeinde, wurden S$1iE miıt Naturalien, landwirt-
schafrtlichen Nutzungsrechten und dürftigen finanziellen Bezügen alimentiert: SC-
meindliche Abgaben für den Vollzug der Amtshandlungen kamen jeweils hinzu.

11 Für Nachweis und Erläuterungen vgl 2a0 Anm
s W SCHÜTYZ:; Die Kanzel als Katheder der Aufklärung (WSA K 1974, 13/—
13 m PLÜMACHER, Die Bibliochek der St. Nikolai-Kirche in Spandau. Fin Beitrag ZUrLC

Geschichte des kirchlichen Bibliocthekswesens in Brandenburg Omn bis ZU. 18. Jahrhundert
46, 197/1,; 35—-101), 68—73

14 Vgl ZU! folgenden BEUTEL, Kirchengeschichte Im Zeitalter der Aufklärung. kın Kom:-
pendium TB (xÖöttingen 2009, 233237
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{[)as Interesse, die beschwerliche landwirtschafrtliche Existenzsicherung, die CN-
über em aufstrebenden Beamtentum iıne zunehmende soziale Benachteiligung
darstellte, durch pekuniäre Entschädigung CEISCTIZCN, führte MUL schr langsam Zu

einem Erfolg, und WCNnNn sich die Pfarrer im 18. Jahrhundert vielfach NCUC, moderne
Erwerbsquellen WI1eE die Bienen- oder Seidenraupenzucht erschlossen, suchten S$1E
arın wenıger einen beschaulichen Ausgleich ihrer (seistes- un Sozialarbeit als
vielmehr ine notwendige Aufbesserung ihrer kargen Lebensverhältnisse.

ach der Mitte des 18 Jahrhunderts wurde die Krise, 1n die der evangelische
Pfarrerstan In Preußen SCIALCH WAaTfl, evident. Die Klagen, die Au allenthalben SC
hrt wurden, richteten sich vornehmlich auf die angebliche pastorale „Weltselig-
keit‘, die MMa  ; der zumal bei Stadtpfarrern beobachtenden Neigung
modischer Kleidung un anderen weltlichen Vergnügungen Wwı1ıe Reiten, Spielen
oder Theater festmachte, SOWI1eE auf das schwindende gesellschaftliche Ansehen des
Standes. Indessen lag der Kern des Konflikts in dem Zusammenprall zweler kaum
vereinbarer Funktionszuweisungen. Unter den Theologen das geistliche Son-
derbewusstsein unvermindert vital. Demgegenüber zeigte sich der aufgeklärte
Absolutismus daran interessiert, den geistlichen Beruf für obrigkeitliche Zwecke

funktionalisieren, wodurch sich die Pfarrer zunehmend azu verpflichtet sahen,
staatliche Verordnungen VO  - der Kanzel verlautbaren un! die Einhaltung der
(sJesetze gleichsam polizeilich überwachen. Dieser obrigkeitliche Anspruch
erschien den Aufklärungstheologen insofern durchaus legitim, als S1Ce den auf-
klärerischen Staatszweck der „Glückseligkeit“”” VO  - ihrem geistlichen Auftrag
schlossen un die menschliche Wohlfahrt im Zusammenklang VO.  _ bürgerlicher
und moralischer Besserung garantiert glaubten. Um mehr bedurfte 19008 freilich
das Selbstverständnis des Pfarrers, der als solcher zugleich Volkslehrer se1n sollte,
einer authentisch modernen, zugleich sach- un zeitgemäfßen Rekonstruktion.

Die pastoraltheologische Positionierung, MIt der Spalding die Situation
klären suchte, 1St von klassischer Dignität. Seine Schrift ‚Ueber die Nutzbarkeit des
Predigtamtes un: deren Beförderung“!® WAar die reifste un! wirkmächtigste Ant-
WOTTL der Neologie. Entgegen der grotesken Fehldeutung, habe ine konsequente
Säkularisierung des geistlichen AÄAmtes betrieben"’, gıng Spalding gerade dadurch

Vgl PAHLOW, Art. Glückseligkeit, Enzyklopädie der euzeit 974976
SPALDING, Veber die Nutzbarkeit des Predigtamtes un deren Beförderung ( 1L/2:

hg. I, JERSAK |SpKA 1/31,; Tübingen 2002
Vgl SCHORN-SCHÜTTE (s Anm 9) ÜAhnlich MAURER, Die Biographie des

Bürgers. Lebensweisen un Denkweisen in der formativen Phase des deutschen Bürgertums
e 815), Göttingen 1996, 208 u.O0.
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geWItZt in die Oftensive, dass CI die aktuelle Staatszweckdebartrte aufgreifend, die
Pflege der kirchlichen Religion als die unabdingbare Voraussetzung gelingender
öffenrtlicher Wohlfahrt aUSWIeES. Programmatisch erorterte zunächst die theolo-
gische Legitimität des Predigtamtes. Herausgefordert durch den zunehmenden Ver-
uUst gesellschaftlicher Autorität SOWI1E durch die regress1ve Neigung, sich
demgegenüber in eın karholisierendes Standesbewusstsein zurückzuziehen, VCI-

mochrte das reformartorische Amtsverständnis den Bedingungen seiıner EIt
sachidentisch reformulieren, indem das Predigtamt rein funktional konstitu-
lerte: Seine Bedeutung, Ja sein Recht eziehe allein 41015 dem Dienst, den den
Menschen ın religiöser Hinsicht erbringt!®. Neu WAar das Berufsbild, das Spalding
entwarf, allerdings darin, A4ss den Pfarrer als den LreUCSTIEN FEreund un Ratgeber
seiner (Gemeinde verstand: Es gereiche, Spalding, der Gemeinde uln egen, „ ll
einem verständigen und gewißenhaften Prediger einen VvVertraufen Freund haben,
MIt welchem IMNan über seine moralischen Angelegenheiten, WIE MIC einem AÄArzte
über seinen Gesundheitszustand, Rarche gehen kan  SIR

Wenn Spalding sodann, die politische Legitimität des Pfarramtes darlegend, des-
SCH konstruktive gesellschaftliche Bedeutung aufwies, suchte damit in erster L.iniıe
den Anspruch der Pfarrer auf sozialen und alimentären Respekt begründen. Der
angige, MmMIıt Johann Gottfried Herder“® einsetzende ‚pott über die Wendung, die
Geistlichen selen „noch immer die eigentlichen Depositairs der öffenrtlichen Mo-
ralität 21 übersieht dabei notorisch, A4sSss der Satz VO  —; Spalding nicht NOrmatıv, SOMN-

dern deskriptiv gemeint WAar: als die Bestimmung der fakrtischen gesellschaftlichen
Funktion des Pfarrers seiner EILt. Zugleich ETraLt Spalding dem Eindruck, wolle
den Zweck des geistlichen Amtes auf dessen politische Nurtzbarkeit reduzieren,
energisch CL CSCN, indem en Amtsträger nachhaltig ermahnte, dürte „über
der Einschärfung der bürgerlichen Pflichten, nicht VErgCSSCH, da{fß seine Zuhörer
un Lehrlinge hauptsächlich Freunden (J0ttes un Erben des Himmels INna-

chen oll Kad das 1St Geschäft und LLNSCIE Beruf: dazu sind WILr bestellet: ON
“bedürfte INanh Nser nichrt Denn Ende, Spalding weiıiter, „stehen WIr alle D

18 Vgl BEUTEL, „Gebessert und Zzum Himmel tüchtig gemacht“. Die T’heologie der Pre-
digt ach Johann Joachim Spalding (in DERS. |Hg.| Reflektierte Religion. Beiträge ZUr (se-
schichte des Protestantismus, Tübingen 2007, Q Da
19 SPALDING (s. Anm 16)

Vgl BEUTEL, Herder und Spalding. Fın theologiegeschichtlicher Generationenkonflikt
(in DERS. |Hg.] Reflektierte Religion Anm. 18], 237-265)
z SPALDING (s. Anm 16)

AaQ 1297
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VOL dem Richterstuhle des (sottes der Wahrheit und der Liebe, die einzıge rage
UunNs, als Prediger, davon SCYN wird, ob ANSCIC Zuhörer durch uns, vermitrtelst der

Religion Jesu Christi, gebessert und Zzu Himmel tüchtig gemacht worden“?
Während die Aufklärungstheologie derart die Krise des geistlichen Amtes

meilistern suchte, avanclerte der Pfarrer einer teils sozialkritisch funktionalisier-
ten, teils idyllisch verklärten literarischen Haupftfigur. Goethes „Brief des Pastors

a den Pastor 1773 AJ )as Leben un: die Meinungen des
Herrn Magister Sebaldus Nothanker“ (1773—1776) VON Friedrich Nicolai, „Der
Landprediger” 1776/77 VOoO  I Jakob Michael Reinhold enz oder Johann Hein-
rich Vossens „Luise“ 1782- 1794 sind DUUFE vier Beispiele VO  x sehr vielen, in denen
das VO  —_ Spalding gezeichnete, moderne Pfarrerbild literarischen Ausdruck W:  M,

Kirchliches Leben

{[J)as 1im Zeitalter der Aufklärung ventilierte Interesse Theorie un: Praxis des
(CGottesdienstes WalLr INteNSIV, dass INan tatsächlich Von einer „liturgischen Bewe-
gung“2.4 sprechen Grund und Anlass hat Besonders signifikant Lrat der damit
einhergehende Wandel in den Kirchengesangbüchern ZULaßC, die naturgemäfs nicht
UTr für die liturgische Beteiligung der Gemeinde, sondern auch für die privatreli-
g10SE Erbauung VO  n emıinenter Bedeutung Deren tiefgreifende Umbildung
diente 1m wesentlichen einem zweitachen Ziel In formaler Hinsicht sollten die
kirchlichen Gesänge der zeitgenössischen Poetik un! Sprachgewohnheit aNSCDASST
werden, die Gottesdienstbesucher nicht länger den Zumutungen eines lingu-
istischen Weltenwechsels au  In der längst schon den Spott der freigeistigen
Bildungselite auf sich SCZOSCH hatte: gemäfßs der aufklärerischen Einsicht in die kon-
stitutive Bedeutung religiöser Subjektivität dominierte in den Kirchenliedern U  —_

nicht mehr das kirchlich-kollektive „Wir”, sondern das religiös-individuelle Ach2
Und 1in materialer Hinsicht zielte der hymnologische einigunNgsproZess darauf ab,
die aufklärungstheologischen Errungenschaften gemeindepädagogisch POD
larisieren: Schroffer Sündenpessimismus, derbe Blut- un Wundenfrömmigkeit
un allzu nalve Jenseitsvorstellungen LTaten zurück, dessen sollten die

AaQO DE
GRAFF, Geschichte der Auflösung der alten gottesdienstlichen Formen ın der evangeli-

schen Kirche Deutschlands, Z Göttingen 41 939, 1: EHRENSPERGER, Die Theorie des (GOt-
tesdienstes in der spaten deutschen Aufklärung (1770-1815) (SDGSTh 30), Zürich I9 1

Vgl KRÜGER, Das Zeitalter der Empfindsamkeit. Kunst und Kultur des spaten 8. Jahr-
hunderts ın Deutschland, Leipzig 197/2.
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Kirchenlieder eine glaubenskonforme Lebenspraxis und christliche Zuversicht CPE:
mulieren. Zau diesem Zweck wurden die überkommenen Kirchengesänge entweder
zeitgemäfs umgedichtet oder durch NCUC, dem Geschmack der Gegenwart VCI-

pflichtete Lieder ETrSCTZELE

Solche Absicht manifestierte sich in den beiden Gesangbuchrevisionen der Ber-
liner Neologie“®, Johann Samuel Diterich, seIit 54 Pfarrer St Marien, legte
765 das Manuskript eines ucCn, aufklärerischen Gesangbuchs VOI, das ann als
„Anhang” des eingeführten, pietistisch temperierten Porstschen Gesangbuchs VCI-

Ööffenrlicht wurde. Zusammen MmMiıt seinen Berliner Amtskollegen Spalding und
Teller gab Dirterich 750, einem „Spezial-Befehl“ Friedrichs LE folgend, der amıit
ZBeförderung wahrer christlicher Erbauung un! mehrerer Gleichförmigkeit
des Gottesdienstes“*” beitragen wollte, das „Gesangbuch gottesdienstlichen
Gebrauch iın en Königlich Preufsischen Landen heraus. [Dieses ach seinem

Verleger, dem Berliner Buchhändler August Mylius, als „das Myliussche“ ezeich-
CI Kirchengesangbuch prasentierte 180 alte, durchweg modernisierte
Kernlieder SOWl1e 267 Neudichtungen, die gröfßstenteils dem „Anhang‘ VO  __ 765
CNISTAMMTCEN. Waren die Alteren Gesangbücher ZzZUume1st nNnaC. einem heilsgeschicht-
lichen Aufriss disponiert, bot „das Myliussche“ lediglich wel Hauptabreilun-
SCH, indem den Liedbestrtand die Überschriften „LoD Gottes”
un „Bitten Gott.: aufteilte.

Die durch das Geistliche Spezialdepartement verfügte fächendeckende Eintfuh-
Lung des Gesangbuchs provozlerte naturgemäfs erlichen Widerstand. Der
konservative Oberkonsistorialrart Silberschlag wiıitterte Sar verräterische Preisgabe
„des alten Glaubens“2® Gleichwohl blieben die Proteste, die landesweit gab, iın
überschaubaren Grenzen, und die Behauptung, selen damals „kirchenkampfähn-
liche Unruhen  Z ausgebrochen, erscheint demgegenüber geschmacklos un WEeIt
übertrieben. Im Januar 1781 SETZLEC der König, den die Gegner MAaSsSsSıv appelliert
hatten, dem Streit in Ende Obwohl das NEULC Gesangbuch gegenüber dem ten

Vgl MAINKA, Karl Abraham VO:|  ; Zedlitz un Leipe 4783 793) kın schlesischer
Adliger ın Diensten Friedrichs 3 un Friedrich Wilhelms I1 VO  — Preufsen (Quellen un For-
schungen ZUrFr Brandenburgischen un: Preufsischen Geschichte Berlin 1995, 173-130;
SCHOLLMEIER, Johann Joachim Spalding. kın Beitrag Ur T’heologie der Aufklärung, Guters-
loh 1967, 32-36; WIGGERMANN (s Anm 8 67-69

Vegl. J. BACHMANN, Zur Geschichte der Berliner Gesangbücher. kin hymnologischer Bei-
trag, Hildesheim 1856, 209; vgl van SPANKEREN, Johann Joachim Spalding und der Berliner
Gesangbuchstreit (1781) (ZNThG 18, 201 1, Ka 7
28 Zit. ach WIGGERMANN (s. Anm.

HEINRICH, Art Brandenburg E Retformation und euzeit, E _
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als wesentlich verständlicher un: vernünftiger einschätzte, UNtLErSsagtec in ınem
FErlass die zwangswelse Einführung und autorisierte dessen die Gemeinden, Je-
weils selbst darüber entscheiden, welches Gesangbuch S1E in ihren Gottesdien-
sten gebrauchen wollten. Der wohlfeile Spott, der seIt dem Jahrhundert über die
neologischen Adaptionen der altehrwürdigen Ilutherischen Liedtradition OS-
SCIH wird, verkennt oder missachtet das dabei eiINst waltende konstruktive Interesse,
welches die kirchlichen Gesänge nicht als asthetische Monumente archivieren,
sondern als religiöse Gebrauchstexte der eigenen EITt vermitteln bestrebt WALTr.

1e die Gesangbuchreform, auch die aufklärerische Erneuerung des (GOt-
tesdienstes darauf aus, ıne gegenwartssprachliche, zugleich vernünftige un CL-

bauliche, den Bedürfnissen religiöser Selbstverantwortung Rechnung tragende
liturgische Kommunikationsform verfügbar machen. So entfernte INa die
erzten lateinischen Stücke Au den Agenden und versah die verbleibenden Iradi-
tionselemente MI Erläuterungen. Auf das Absingen der Lesungen und Kollekten
wurde verzichtet, die Form der lutherischen Messe ging weithin verloren. Die For-
derung des freien Kirchengebets machte bisweilen selbst VOFr dem Vaterunser nicht
halt, für das die neologischen Liturgiker iın Berlin, SaNz 1mM Sinne Luthers**, ıne

Paraphrase anregten‚ ıne gedankenlose, mechanische Rekapitulation VCI-

meiden. Entsprechende Tendenzen einer pädagogisch Orlentierten persönlichen
Glaubensaneignung pragten die AICH Abendmahlsliturgien SOWIl1e die kirchlichen
Amtshandlungen der Taufe, Irauung und Bestattung, für die AUunNn, ihrem kasuellen
Charakter gemäis, unterschiedliche individuationsoffene ormulare ET Verfügung
standen. Die Rationalisierung und Individualisierung des Gorttesdienstes erstreckte
sich auch aufdie verstärkte liturgische Einbindung der Kirchenmusik, die me1lst
ökonomisch oder Asthetisch begründete Abschaffung der Messgewander oder die
Aufhellung der Kirchenräume: Kleine Fensteröffnungen wurden erweıltert und MIt-
telalterliche Freskenmalereien weifß übertünch>

In der aufkliärerischen Vorliebe für den Kanzelaltar” die Dominanz des Wor-
ICS über die Sakramente sinnenfällig ZU Ausdruck gebracht. [)as organisierende

Vegl. WIGGERMANN (s 8) 68 £.
231 seiner „Deutscheln| Messe* (1526) hatte Lucther vorgeschlagen, auf die Predigt „CYMNC of-
fentliche paraphrasis des unsers“ folgen lassen 19:; 95,19; vgl 95,19—-97,1 1) äh:
ich CLWAa 9: 125,21—-23 (15 18) 362,37-363,6 (1535)

Vgl KUMMER, Katholischer Kirchenbau Europas 1M un 8. Jahrhundert (in
HARTMANN, Religion und Kultur 1M Europa des und ahrhunderts. Frankfurt a.M 2004,
291-325); HARASIMOWICZ, Protestantischer Kirchenbau im kuropa des un Jahr-
hunderts AaQO 327-370).

Vgl MAI, Der evangelische Kanzelaltar. Geschichte un Bedeutung, E- Saale)
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Zentrum des Gottesdienstes ildete die Kanzelrede, 16 in Rücksicht auf die dabei
obwaltende pädagogisch-popularisierende Ausrichtung, zurecht ein „Vortrag des
Volkslehrers 1mM Predigertalar worden IST. Um diese kigenart der Auf-
klärungspredigt verstehen können, mussen freilich AUC die geschichtliche Kon-
stellation, A4Us der SiE erwuchs, un die Intention, die s1e verfolgte, berücksichtigt
werden. Bereits 1m Jahrhundert hartte die im Protestantismus autblühende Er-
bauungs- und Meditationskultur das öffenrliche religiöse Deutungsmonopol der
Predigt folgenreich konterkariert”. Durch den entsprechenden profanen [ .itera-
turmarkt sind ihr im Jahrhundert dann GEST recht mächtige Konkurrenzmedien
erwachsen. Indem sich die Predigt der Aufklärung programmatisch ine ratio-
nale, Fassungsvermögen der Hörer Orlientlierte Plausibilisierung der christlichen
Grundwahrheiten SOWI1E deren zielgenaue Anwendung auf die konkrete (ze-
meindesituation un! die andrängenden Zeitfragen bemühte, leistete s$1e einen kaum

überschätzenden Beitrag s ZUX Versöhnung VO  » Christentum un Kultur“©
Insofern lässt S$1IC die Predigt des 18 Jahrhunderts als iıne konstitutive Reform-
maßnahme verstehen, durch die insbesondere das gebildete Bürgertum, das NICL

dem Einfluss der philosophisch-literarischen Zeitströmungen der überkomme-
NCn Gestalt des Christentums, an reformatorischem Bibelglauben un konfessio-
neller Kirchlichkeit zunehmend den Geschmack verloren hatte, der christlichen
Religion erhalten und einem TOZESS tortschreitender Entkirchlichung gewehrt
werden konnte.

Dergestalt wandelrte sich in Preufßßsen das kirchliche Leben war wird INan die
Ausbildung einer aufklärerischen Laienfrömmigkeit <aUM monokausal auf den
Einfluss der Moralischen Wochenschriften?” zurückführen können®®. ber die dort
bevorzugt thematisierten religiösen Aspekte präludierten doch zweitellos die The-
Incn der 1n der zweıten Hälfte des 18. Jahrhunderts ZU Durchbruch kommenden
Frömmigkeit: Nichrt mehr Sündenangst, Bußstertigkeit und Erlösungshoffnung do-
minijerten Jetzt die Religiosität, sondern heiterer Schöpfungsglaube 5SOSar eın rei-
tagıges Schöpfungsfest 1St, als Erweiterung des kirchenjahreszeitlichen Rhythmus,
durch den Templiner Superintendenten Johannes Thomas aupt damals

STEPHAN, LEUBE, Die euzeit (H4 Tübingen 100
35 Vgl STRÄTER., Meditation un Kirchenreform in der lutherischen Kirche des 17. Jahr-
hunderts BHTh 91), Tübingen

NIEBERGALL, Die Geschichte der christlichen Predigt (Leit, A —352),; 315

Vgl BEUTEL (s Anm 14) 146—-151
Gegen ÄNER, Das Luthervolk. kın Gang durch die Geschichte seiıner Frömmigkeit, Iu-

bingen 19 1:F
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worden!? ferner Vertrauen in die guuge Vorsehung (sottes und Ergebung iın seine
we1se Lenkung der Welt ie tief das autfklärerische Gottvertrauen gegründet WAal,

zEIgt das Beispiel des greisen Buchhändlers, Verlegers un! Schriftstellers Friedrich
Nicolai, der, als die Berliner Petrikirche September 309 in Flammen stand,
während der Evakuierung se1ines nahegelegenen Hauses in der Brüderstrafße in
ernNnstfer Gelassenheit DE} „Meine Bibliochek und meıinen ausrat annn ich nicht
retten Wenn (rJ0ttes W ille iST, da{fs S1E verbrennen immerhin. Ich bin darauf
gefaist  “40_

[Dass der Gottesdienstbesuch in der zweıten Hälfrte des Jahrhunderts Spur-
bar zurückging, dürfte aum bezweiteln se1n, auch WEn azu für Preufsen keine
flächendeckenden statistischen Daten erhalten sind. Unterschiedliche Motive und
Ursachen flossen dieser Entwicklung zZzusammnmen. Durch die zumal in den Städ-
ten stark expandierenden außerkirchlichen Unterhaltungs- und Bildungsangebote
wurde der Gottesdienst AIN seiner seither praktisch unangefochtenen Monopol-
stellung als Zentrum der kommunalen Geselligkeits- un Kommunikationskultur
endgültig verdrängt; selbst Gerichtstermine und öffenrtliche Arbeiten griffen in
Berlin zunehmend auf den Sonntagvormittag aus*)l. Den Rückgang des Abend-
mahlsbesuchs beschleunigte insbesondere der in Preufßen schon Beginn des Jahr:
hunderts vollzogene Übergang VO.  } der individuellen Ohren- ZUF kollektiven
öffentlichen Beichte. In den 1790er Jahren führte die systematische Auswertung
VO  - Kirchenregistern annn der Erkenntnis, Aass die gottesdienstliche Frequen-
Cationsminderung schon Beginn des Jahrhunderts eingesetzt hatte? Abermals
kam dabei den Städten ine Vorreiterrolle Z) obschon die liturgische Versorgung
selbst in Berlin 1m letzten Dricttel des 18 Jahrhunderts och immer als umfassend
bezeichnet werden konnte®.  e Dort rachte die oöffenrtliche Rezeption des (sottes-
dienstes zudem ıin allerdings kurzlebiges Kuriosum hervor: CIrIsten Quartal
des Jahres 1783 erschien, ach Prager un: Wiener Vorläufern, das Wochenblart
„Berliner Predigtenkritik”, das die aktuellen Kanzelreden der wichtigsten Berliner

HAUPT, Gerettete Ehre eines Schöpfungsfestes, Bützow 1754
ZAT. nach ÄNER (s. Anm 38) 113

41 Vgl ÖLSCHER, Geschichte der protestantischen Frömmigkeit in Deutschland, Muün-
chen 2005,

KRULL, Ftwas VO un Zunehmen der jährlichen Communicanten, nebst
Nachrichten VO  ; dem Entstehen und der Bevölkerung des Neuen Landes 1im Kirchspiel Ham-
melwördern (Annalen der Braunschweigisch-Lüneburgischen Churlande Hannover 1/95:
81-—-90.

Vgl ÄNER (s. Anm 38), 108
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Geistlichen rezensierte, dann allerdings dem Druck der eENsur se1n Erschei-
NCn alsbald wieder einstellen musste**.

Lehrstreit

Wiährend der Regierungszeit Friedrichs {1 kam in Preufßen bedeutenden theo-
logischen Lehrstreitigkeiten, VO  a denen Jetzt NUr ZweIl, stellvertretend für etliche
andere, Hz annoncIiert selen. Wenn dabei die kontroverse Meinungsführerschaft
auch jeweils VO  _ namhaften preufßischen Theologen wurde, ingen die
literarische Bereiligung und CIST recht die öffentliche Aufmerksamkeit dabei doch
sehr in die Breite. Dass die aufklärerischen Pfarrer des Königreichs „1M Bücher-
schreiben 5a nicht Maf{fs halten“*> konnten, ISt eın abschätzig gemeintes, in seiınem
Sachgehalt jedoch unbestreitbares Urteil des spateren Berliner Pfarrers un Terri-
torialkirchenhistorikers Walter Wendland.

1Nne wichtige Auseinandersetzung galt der schon 1im Jahrhundert vielfach
diskutierten rage nach dem Verbindlichkeitsstatus der Bekenntnisschriften. Fried-
rich Germanus Lüdke, seinerzeit Vierter Diakonus der Berliner Nikolaikirche,
hatrte Miıt seiner Schrift „Vom talschen Religionseifer” 1767 die Debarte ETrTNEUETNTT.

Z'war estand dazu in Preudßen, nachdem bereits 713 Friedrich die eidli-
che Symbolverpflichtung aufgehoben worden WT, kein unmittelbarer Anlass. Aber
ausländische, namentlich in England und den Niederlanden ausgetragenh« Konflikte

den Bekenntniszwang SOWI1Ee Lehrzuchtmafsnahmen in Hamburg, Mecklenburg,
Württemberg oder Bayreuth drängten die preufßischen Neologen einer grund-
saätzlichen Klärung der rage. So Frat Lüdke 19808  3 dafür e1In, das Pathos der reforma-
torischen, allein auf die Bibel verpflichteten Lehrfreiheit AHc gegenüber den
Bekenntnisfixierungen des Jahrhunderts in Anschlag bringen. Geistliche, die
noch auf symbolische Bücher vereidigt würden, sollten darin Aur ıne bedingte Ver-
pflichtung erkennen und sich, sotern s1e einen Widerspruch Z21. biblischen Lehre
empfänden, dazu ermächrtigt wissen, den Konflikt, solange für die Religionspra-
X1S folgenlos blieb, stillschweigend auszuhalten, anderntftalls aber em Bekenntnis-
W: in unpolemischer Offenheit ENTSESENZULFELCN.

Die damit losgetretene Kontroverse ZO$ alsbald weite, auch 1iNs Ausland hin-
einreichende Kreise. Der in Frankfurt/Oder lehrende Theologe Johann Gotrlieb
Toellner*® empfahl einen Mittelweg: Jede menschliche Lehrvorschrift se1l eın

Vgl ZSCHARNACK, Berliner Predigtenkritik fürs Jahr 1783 ( ]BrKG 14, 1916, 169—-205).
WENDLAND, Siebenhundert Jahre Kirchengeschichte Berlins, Berlin 1930, 153

TOELLNER, Unterricht VO  —x symbolischen Büchern überhaupt, Züllichau 1769
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unbestreitbares, jedoch für den Erhalt einer Glaubens- und Kirchengemeinschaft
notwendiges bel [DDarum sollten die Amtsträger die ihnen abverlangte Bekennt-
nisverpflichtung akzeptieren, S1iE aber nicht kasuistisch auf alle Einzelheiten,
sondern allein auf die allgemeine religiöse Intention der symbolischen Schriften
beziehen. Dagegen der Berliner Oberkonsistorialrat Büsching“ die Be-
kenntnisschriften einer SECNS historischen Interpretation, indem ihre C
schichrtlichen Entstehungsbedingungen SOWI1E die allmähliche Ausbildung ihres
1bsoluten Normativitätsanspruchs rekonstruierte. Dadurch entlastet, benannte
Büsching Sanız offen diejenigen symbolischen Lehrbildungen eLwa in der Irini-
tats-, Erbsüunden- oder realpräsentischen Abendmahlslehre die als unzeltge-
mäfß nicht länger teilen vermochte. der dadurch CTNCUL angeheizten Debartrte
prazisierte Lüdke seine neologische Position  48  , un der Hallenser Theologie-
professor Johann Salomo Semler*? applizierte seine Unterscheidung VON privater
un Ööffentlicher Religion auf den konkreten Konflikt: kinerseits könne den
menschlichen, zeitbedingten Lehrfixierungen keine innere Verbindlichkeit UCI-

annt werden, weil (0)9% der cheologische Erkenntnisfortschritt reformationswidrig
gehemmt würde. Andererseits entspreche aber durchaus dem legitimen Interesse
des Territorialfürsten, Z Erhalrt seines Kirchentums ıne außere, den landes-
kirchlichen Amtsträgern auferlegte Verbindlichkeit VO.  an Bekenntnisschriften gel-
tend machen.

grober Simplifizierung lassen sich bei den preußischen Symbolkritikern fünf
wesentliche Sachmotive unterscheiden. Für menschliche Lehrbildungen iıne un-

bedingte, überzeitliche Normativität reklamieren, behindere ETISTIENS den OFrt-
Salg der cheologischen Wissenschaft, bedeute zweıtens iıne katholisierende
Verfälschung des reformatorischen Kirchenbegriffs, schüre drittens ıne längst anla-

chronistisch gewordene religiöse Polemik, vereitle viertens die geschichtlich über-
fallige Annäherung der protestantischen Konfessionen und ziele fünftens überhaupt

der aktuellen religiösen Bedürfnislage vorbei, der in Wahrheit allein Mmiıt der
praktischen Gebrauchswert Orlentierten Unterscheidung zwischen fundamentalen

BÜSCHING, Allgemeine Anmerkungen ber die symbolischen Schriften der SC
lisch-Ilutcherischen Kirche unı besonders Erläuterung der augsburgischen Contession u Ham:-
burg Vgl HOFFMANN, Anton Friedrich Büsching 1724-1793). Fın Leben 1mM
Zeitalter der Aufklärung, 2000
4) ® LÜDKE, Veber TIoleranz und Gewissensfreiheit, insofern die rechtmäßige Religion S$1e
befördert un: die unrechtmäßige S$1C verhindert, Berlin 74:
49 SEMLER, Apparatus ad libris symbolicis ecclesiae Lutheranae, Halae Magdebvrgicae
1775
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un nichtfundamentalen Glaubensartikeln sachgemäfßs entsprechen Se: An
Schleiermachers Außerungen ZUEC Symbolfrage”® liefßse sich die katalysatorische
Bedeutung, die jener aufklärungstheologischen Debartte im ortgang des 19. Jahr-
hunderts zukam, aufschlussreich demonstrieren.

iın anderer Lehrstreit entbrannte ıL  3 die orthodoxe Lehre ON der Ewigkeit
der Höllenstrafen. Der Konflikt hartte sich Al dem philosophischen Koman
„Belisaire“ des französischen Schriftstellers Jean-Francois Marmontel?' entzündet,
der ın seinem berühmten, VOoO  —_ Voltaire enthusiastisch begrüßten Kapitel die
anstößige Hoffnung aussprach, 1m christlichen Himmel dereinst auch edle Heiden
anzurtreffen. Gegründet WAar diese Hoffnung aufdie Gewissheit, die Lehre VO  — der
ewıgen Verdammnis der Heiden widerstreite dem Begriff eines gutigen (GO0ttes. Der
Entrüstungssturm, der sich sogleich iın Frankreich erhob. griff alsbald auf die ach-
barländer AUuUs, un die Debartte konzentrierte sich zusehends auf die Person des
Sokrates,C: auf dessen moralische und religiöse Erlösungswürdigkei52

Die Auseinandersetzung kulminierte in dem gelehrten Werk des Hallenser
T’heologen un Philosophen Johann August Eberhard „Neue Apologie des Sokra-
Les oder Untersuchung der Lehre VON der Seligkeit der Heiden l) 772 Eber-
hard bestritt darin die augustinische Erbsündenlehre, wonach der Mensch iım
Sündentfall se1ine naturhafte Anlage ZUrLC Tugend verloren habe Vielmehr bleibe der
Mensch VON Natur A4AUsS dazu bestimmt, sich einem moralischen esen INDOLL-
zuentwickeln. Wenn darum die Heiden einer falschen Gottesvorstellung anhingen,
liege darin lediglich eın nicht strafbarer Irtum, dem allein durch Verstandesauf-
klärung sachgemäfßs begegnen sel. Aufßerdem behindere die heidnische Religion
keinestfalls die Ausbildung der moralischen Anlage des Menschen, Was schon für
sich SCHOMMCN die Annahme, die Heiden wuürden aufgrund ihres Unvermögens
ZUFLEC Tugend INIT ewıgen Höllenstraten belegt werden, hinfällig mache. Ohnehin,
Eberhard weıter, se1l der Gedanke einer ewıgen Verdammnis weder vernünftig noch
christlich. Denn ın endlicher Mensch könne Sar nicht unendliche Sündenschuld
auf sich laden Überdies verhänge (GÖöfFft die Strafe lediglich als ein moralisches
Besserungsmittel, also nicht ZUrFr Sühne seiner verletzten Ehre, sondern 4aluls Liebe
Infolgedessen konnrte sich Eberhard die Höllenstrafen UTr als zeitlich befristet

SCHLEIERMACHER, An die erren VO! Cölln un: Schulz (KGA
1.10, Z

JA E MARMONTEL, Belisaire, Parıis 767 kine mıiıt Anmerkungen versehene deutsche ber-
erschien ebenfalls och 1767 ın Leipzig.

52 Vgl BÖHM, Sokrates 1mM achtzehnten Jahrhundert. Studien Werdegang des moder-
nNnen Persönlichkeitsbewulfßstseins, Neumünster 966
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vorstellen: Ihr Ziel se1l die moralische Genesung und damit die unendliche Glück-
seligkeit der Bestraften. Ende stehr für ;h: die vollkommene Wiederherstel-
lung der Schöpfung ZUL ew1ıgen Seligkeit aller. ın vergnüglicher Widerhall der
Debatte, die Eberhard damit gepragt hatte, findet sich in dem erwähnten Roman
„Sebaldus Norchanker“ VO  _ Friedrich Nicolai, dessen Held, e1in biederer thürin-
gischer Landpfarrer, VO  —_ der Obrigkeit hartherzigverfolgt wird, weil CI, als eın Lieb-
haber der Johannesapokalypse, aufgrund eigener, durch ausgreifende Fachlektüre
genährter Urteilsbildung die Ewigkeit der Höllenstrafen bestreitet.

Dass sich aus der Von Eberhard skizzierten Allversöhnungslehre zugleich ein-
schneidende Transformationen der herkömmlichen Satisfaktionslehre ergeben
INUSSTCH, lag auf der and. Auf den darüber 1ım friderizianischen Preufßen heftig
geführten Lehrstreit SO Jetzt aber Aur och summarisch verwiesen sein??.

Totengedenken
In der Nacht ZU) August 1786, frühmorgens Z hr, verstarb in seiner
Sommerresidenz Sanssouci König Friedrich P Tags darauf wurde CI in nahtlosem
Zusammenspiel staatlicher un: kirchlicher Würdenträger, in der Gruft der 'Ots-
amer Garnisonkirche beigesetzt, unmittelbar neben den sterblichen UÜberresten
se1ines Vaters, des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm ie selbstverständlich
INMIt dieser kirchlichen Bestattung den ausdrücklichen W illen FEriedrichs
verstoßen worden. Hatte sich doch, gemäis seiner Selbstinszenierung als eiNnes
UtLONOIMIMNEC Freigeistes, die Terrassen VO  — Sanssouci ausdrücklich als Begräbnisplatz
zugedacht: ein testamentarischer W ille benannte en Grund „Ich habe als
Philosoph gelebt un ll als solcher begraben werden“>*4. dieser Verfügung
53 Die wichtigsten Publikationen in diesem Streit Wos JTOELLNER, Der Thätige Ge-
horsam Jesu Chhristi untersucht, Breslau 1768; STEINBART, System der reinen Philosophie
der Glückseligkeitslehre des Christenthums ür die Bedürfnisse seiner aufgeklärten Landesleute
und anderer die nach Weisheit fragen eingerichtet, Züllichau SEILER, Veber den
Versöhnungstod Jesu Christi, Bde., Erlangen 778/79; EBERHARD, Neue Apologie des
Sokrates der Untersuchung der Lehre VO:  - der Seligkeit der Heiden, 2‘I Frankfurt:; Leipzig
1778; vgl. Aazu WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre in der evangelischen Theologie der
Neuzeit, (MUS.MMHST 9) München 1984; NÜSSEL, Die Sühnevorstellung in der
klassischen Dogmatik unı ihre neuzeitliche Problematisierung (in REY, SCHRÖTER |Hg.]
Deutungen des Todes Jesu ım Neuen Testament WUNT 1811, JTübingen 2005, 73—94);
BEUTEL (s. Anm. 14) 260—262

FRIEDRICH DE  z GROSSE, Das Testament VO: 8. Januar 1769 (in OÖLZ / Heg.] Die
Werke Friedrichs des Großfßen Antimachiavell und Testamente, Berlin 1912, 287-291),
287
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fanden die antihöfischen und antikirchlichen Affekrte des Königs USaminmıec Nicht
VO  ; einem Schöpfergott, sondern eINZIg VO. „der wohlrätigen Natur me1ıinte
se1ın Leben abhängig wIssen.

Nun aber, kauım dass gestorben WAalIl, nahm die POStUMC Rechristianisierung des
Königs ihren ungehinderten Lauf. Als ErSTIeTr Hof- und Domprediger und reformier-
( Oberkonsistorialrat erhielt Friedrich Samuel Gortftried Sack den Auftrag, anläss-
ich dieses vornehmen Todestalls ine Notifikarion?® auszufertigen, die dem auf
Friedrichs Sterbetrag nächstfolgenden Sonntag VOoO  . allen Kanzeln des Landes VeCI-

lautbaren WAaLT. ÜAhrend seiner langen Regierungszeit, hie{ß da, se1l Friedrich „1M
Gehorsam den göttlichen Willen Sahız seinem hohen Berufe CEreu gewesen“  57_

Fuür den September wurden sodann, flichendeckend für Sanz Preußen,
Gedächtnisgottesdienste verordnet. Als Predigttext hatte der NCUC König Friedrich
W ilhelm I1 das VO  m Narchan David gerichtete Wort ausgegeben: Ich habe dir
einen Namen gemacht, WI1E die Großen auf Erden Namen haben (1Chr 17,8b
Die ASSOZ1ATtIiıve Huldigung des königlichen Beinamens, die in dieser Textwahl
anklang schon SeIt 1745 Wäar Friedrich VO.  kg den Zeitgenossen als „der Große
tituliert worden ie{ß$ sich nicht übersehen. Um erstaunlicher WAar dann trei-
lich die Entschiedenheit, 1in der viele Gedächtnispredigten der durch das Bibel-
WOTTL insinıuerten religiösen Glorifizierung des Preufßenkönigs auf Distanz gingen

In der Berliner Oberpfarr- un Domkirche sprach, als ranghöchster reformier-
ter Geistlicher, in Gegenwart des gesamten königlichen Hauses der Hofpre-
diger Sack Hartte ım Fxordium noch den Beinamen des Verstorbenen durch den
brüsk abweisenden Satz „Gott allein ISt grofs“ SOWIle durch die Ankündigung,
werde nicht die Gröfße des Königs schildern, sondern daran erinnern, A4SSs „über
die Fürsten und Gewaltigen auf Erden a noch eın Höherer“>? regiere, religiös
konterkariert, intonierte die Durchführung zunächst einen ungebrochenen
Hymnus auf die Größe des Königs, daraufhin, 1Im zweiten Hauptteil der Predigt,
dessen menschliche Größe ETrNEULL in ihren göttlichen Bezugsrahmen einzupassen:
55 Ebd

Abgedruckt in: KLETSCHKE, Der Tod Friedrichs des Großen. Letzte Stunden und
feierliche Beisetzung des Preußenkönigs. Bericht eines Augenzeugen 1786 durchgesehen und
hg. V, BENTZIEN, Berlin 2006, 3941

AaQ)
ACK; Gedächtnifßpredigt uf den allerdurchlauchtigsten, grof$smächtigsten König

und Herrn, Herrn Friderich |SiC| den Zweiten, König VO Preufßen E In Gegenwart Sr. Maje-
Stat des Königs un: des Königl. Hauses den September 1786 gehalten ın der Oberpfarr- un
Domkirche, Berlin 86,
59 AaQ
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‚Bewundert Ihn, meine Zuhörer! aber vergöttert ih nicht  “ 60° Am Ende War Fried-
«6rrich ann wieder „ U VO  3 Gott grofs gemachte|r/ Regent

der Petrikirche ponitierte Propst Teller ebenso unmissverständlich: „CGrott ISt
©3; der ] diese sichtbare Waurde P ertheilt  “62 Erliche andere Prediger vollzogen
die entsprechende Weichenstellung gleich in der einleitenden Oration: Du AaSst
seinen Namen grofß gemacht auf Erden“®, betete August Hermann Niemeyer 1im

Gedächtnisgottesdienst der Akademie, undJohann August Hermes begann in der
Quedlinburger Nikolaikirche MIt dem Gebetswort: »O Gott, du bist allein im
eigentlichsten Verstande groß weshalb „UNSC. verewıgter Friedrich“, WIeE Hermes
annn in der Predigt ausführte, lediglich „EIN groises Werkzeug in der and
Gottes“®> SCWESCH se1l

Der ranghöchste lutherische Geistliche in Preußen, Johann Joachim Spalding,
notierte in seiner Lebensbeschreibung akonisch: „Im August 1786 starb Friedrich
der Zweyrte, der srodse Mensch, WEn gleich immer och Mensch“66 Gleich der

Satz der Gedächtnispredigt, die in der Berliner Nikolaikirche VOrLTUS, CI-

öffnete ın deutlicher Anspielung auf den gangıgen einamen des Verstorbenen die
Antithese: „Wir wollen Gott, der allein grofßs 1St un: über Alles gebietet, eannnl in
Demurch anbeten ö WÄiährend die Würdigung dessen, 95 dieser König für Sich,
für die Welr un: für uns SCWESCH K  iSt-. in die Zuständigkeit der „Geschichtschrei-
ber un Lobredner“ talle, sollten „WITF, die WIrTr Christen sind”, uUuNsercecn Sinn 99

demjenigen hinauf erheben, der uns diesen König, un seine Größe gab
AaQO 111

61 AaOÖ)
TELLER, PredigtZ Gedächtnis des Höchstseligen Königs Friedrich des Zweyten

gehalten in der Kirche St Petri 10[.| Sept. 1786, Berlin 1786, (Hervorhebung von mir).
NIEMEYER, Gedächtnifßpredigt bey dem ode Sr. Höchstseligen Majestät Friedrich

des Zweyten Königs on Preußen, Halle 1786, A (Hervorhebung von mir); ÜAhnlich CL Wa uch
2a0 A2”, Bv

HERMES, Gedächtnifßpredigt auf Friedrich den Großen, KÖöNig VO  » Preufßen, Berlin
1786,

AaQO
] SPALDING, Lebensbeschreibung Vo  - ihm selbst aufgesetzt E 1804 (in DERS., Klei:

NETC Schriften Briefe Gleim Lebensbeschreibung, hg. BEUTEL, 1 JERSAK |SpKA
1/6—2], Tübingen 2002, 105—-240), 178

SPALDING, Gedächtnifpredigt auf Friedrich den Zweyten, König VO  - Preufßen F
1786| (in ERS., FEinzelne Predigten, hg. BEUTEL, SÖNTGERATH |SpKA 1/6|, e
bingen 2013, 63-—80), 6

AaQO (Hervorhebungen getilgt).
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Eingehend schilderte Spalding daraufhin für den verblichenen Fürsten, Was (sott
ıhm un! W d durch ihn Großes habe kine Zwischenbilanz rachte die
Betrachtungen auf den Punkt Auch FEriedrich IL WAar, in 41} seiner irdischen Größe,
nichts welter als eın Werkzeug des großen, allmächtigen Gottes®.

Danach vertiefte Spalding seine dem konkreten Anlass geschuldeten Überle-
SUNSCH in ıne religionstheologische Grundsatzerklärung. In WOTTSCLICUCK Vor-
wegnahme einer Wendung, die spater durch Schleiermachers „Glaubenslehre“
bleibende Berühmtheit erlangen sollte‘, bestimmte „die Empfindung unNnserer

gänzlichen Abhängigkeit VOIl Gott  ‚ als „den Anfang und die Grundlage aller wirk-
lichen Religion” ”“ Die konstitutive Bedeutung dieses Getfühls erhärtete Spalding
gleichsam negatıvo. Wo das Geftüuhl UNSCTCF schlechthinnigen Abhängigkeit VO  a

(sott nicht lebendig sSC1 „kurz Religion fehler“/® da könne für den Men-
schen „nichts wirklich Befriedigendes und 4Also keine Glückseligkeit geben. Fin
on (Gott abgewandter Mensch vertehle sein „wahre[s| innerliche|[s| Glück für
das ihm weder Weisheit och irdisches Vergnügen, auch nicht Philosophie,
Sarkasmus oder das Trugbild selbstbestimmter AÄAutonomie zureichende Kompen-
satıon eisten vermöge‘” in Schelm, WL dabei LWa an Friedrich den Grofßen
gedacht haben mochrte.

Spalding prazısierte diese Überlegung durch einen Blick auf den natürlichen
Alterungsprozess des Menschen, der die Unersetzlichkeit des christlichen (Jottes-
glaubens immer mehr offenbar werden lasse. Als Höhepunkt der Vo  — ıhm geschil-
derten beschwerlichen Alterserfahrungen riskierte ine kaum verhohlene,
disjunktive Anspielung auf die UVOoO VOoO ihm gerühmte ars morien.di des Konigs:
Selbst ine 5 sich starke standhafte Seele  “  $ die sich ‚durch ine lange OTaUuUsSs

gefalste Entschlossenheirt“ SCHCH die Schrecknisse des „Jletzten Feindes /6 gerustet
hat, se1i schlechterdings bedauern, da S1Ce „die durch nichts ersetzenden seligen
Erheiterungen 1n ihrem Innersten entbehren mufs, die DE das Hingeben

69 Vgl 2a0

Vgl BEUTEL, Frömmigkeit als „die Empfindung UNSCIECT gänzlichen Abhängigkeit VO  -

(z0tt“. Die Fixierung einer religionstheologischen Leitformel in Spaldings Gedächtnispredigt
auf£f Friedrich I1 VO'  ; Preufßen 28 106, 2009, 177-200),;
FA SPALDING, Gedächtnifßpredigt (s Anm. 67),

Ebd
Ebd
Ebd
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in die Hände einer gnädigen Allmacht, und der zuverläßige frohe Vorausblick in
eın besseres Leben wirken kann  [T Gegenüber der pflichtschuldigen Ehrerbietung,
die Spalding dem verstorbenen Önig zuteil werden lief, fie] die innıge Anteil-
nahme, die abschliefßend der verwıitweten Königin Flisabech Christine bezeugte,

S! mehr 1Ns Gewicht: Zwischen allerlei Segensbitten rühmte S1e INnan

bedenke: anlässlich des Todes ihres königlichen Gemahls! als das „sichtbare
Beyspiel VO  —; den seligen irkungen einer richtig erkannten un lebhaft empfun-
denen Religion“”®. Derart wurde die amtlich verordnete Rechristianisierung des
freigeistigen Königs 1ın der Gedächtnispredigt des Berliner Propstes sublim, aber
unüberhörbar konrterkariert.

He rei protestantischen Konfessionskirchen Preufßsens hatten VO  —; der egie-
rungszelt Friedrichs 11 erheblich profitiert und den weıten Spielraum, den ihnen
einraumte, nachhaltiger Stabilisierungun Modernisierung SCHUTZEL. Gleichwohl
verbanden za  S1E, als das Zeitalter Friedrichs Ende WAar, ihre gröfßten Hoffnungen
MITt dem Amitsantritt des nachfolgenden Königs. Dass diese Hoffnungen trügerisch
WAarcn Un Vo  - Friedrich Wilhelm I1 ın bittere Enttäuschung verkehrt wurden,
sollte sich alsbald erwelsen, stehrt aber in der preußischen Kirchengeschichte auf
einem anderen, VO  > MIır heute nichrt verlesenden Blatt.

Ewangelicki kosciol Krolestwa TUSs
bez uwzglednienia Slaska) Fryderyk 41.

Przyczynek ten opisuje istnıeN1€e kosciota ewangelickiego Kröolestwie TUS pod
rzadami Fryderyka 58 plerwszym rzedzie ukazuje organizacyjne struktury
L[AaINOWC religijne uwarunkowania Owczesnego ewangelickiego STanu duchownego.
Na przykladzie wyrazistych przykladöw Zar ySoWuJe kontury ZyCc1a koscielnego,
ZA5 podstawie konkretnych przypadköw podaje przyklady SPOTOW dotyczacych
nauki teologiczne), do ktörych doszio OWY! Czasıle. Symptomatyczne tym kon-
tekscie 5< röwniez przeanalizowane pod koniec artykulu wspominki po$miertne,
ktöre 1786 koscioly poswiecihy wolnomyslinemu

Fbd.


